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W
ie sich steuerliche und ökonom

ische H
indernisse für eine soziale und nachhaltige 

Verw
endung von Produktionsüberhängen und W

arenrücksendungen abbauen lassen 

Ein Teil aller Produkte, die w
eltw

eit hergestellt w
erden, sind der ursprünglichen 

W
ertschöpfungskette entzogen - sei es als Produktionsüberhänge, Fehlproduk-

tionen oder W
arenrücksendungen an die ursprünglichen H

ersteller, G
roß- und 

Zw
ischenhändler oder im

 Endkundengeschäft. D
abei handelt es sich nicht nur um

 
verdorbene oder nicht m

ehr verkehrsfähige W
are, sondern oft auch um

 Produkte, 
die lediglich nicht zur rechten Zeit, nicht am

 rechten O
rt oder nicht in der richtigen 

Form
 oder Ausstattung hergestellt oder gehandelt w

erden. D
ies bedeutet nicht nur 

für die betroffenen U
nternehm

en einen betriebsw
irtschaftlichen Verlust, sondern 

auch auf volksw
irtschaftlicher und globaler Ebene. Aber nicht nur w

irtschaftliche 
G

ründe, sondern im
m

er stärker auch ökologische und ethische G
esichtspunkte 

sow
ie eine globale und gesam

tgesellschaftliche Verantw
ortung der W

irtschaft 
berechtigen die Kritik daran.

Betroffen davon ist – Stichw
ort: „Retourenvernichtung“ - auch die E-Com

-
m

erce-Branche. Zw
ar liegt in D

eutschland die M
enge der nach Rücksendung nicht 

m
ehr zu verm

arktenden W
aren nachw

eislich nur im
 geringen Prom

illebereich und 
die G

ründe, die zur Entsorgung führen, liegen nach einer Studie der Forschungs-
gruppe Retourenm

anagem
ent an der U

niversität Bam
berg entw

eder im
 rechtlichen 

Bereich – Stichw
orte: „H

ygiene“ oder „Vertriebsbeschränkungen“ – oder an der 
W

are selbst – Stichw
orte: „H

altbarkeit“ und „Reparaturfähigkeit“. Aber trotzdem
 

besteht noch O
ptim

ierungsbedarf. Schließlich m
öchte keine Kauffrau, m

öchte kein 
Kaufm

ann W
are w

egw
erfen. Zudem

 ist der E-Com
m

erce Vorreiter von D
igitalisie-

rung und Prozessoptim
ierung und steht für den unbedingten W

illen zur Innovation. 
W

er also, w
enn nicht w

ir, ist hier prädestiniert voranzuschreiten?

W
ären da nicht einige H

ürden, die es unnötig erschw
eren oder gar vereiteln W

are, 
die noch gebrauchsfähig ist, aber nicht m

ehr verkauft w
erden kann, einem

 sozialen 
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Zw
eck zuzuführen, w

ürden viel m
ehr Produkte gespendet. So ist es w

ichtig, ein 
noch breiteres Bew

usstsein für die Problem
atik zu schaffen und konkrete Lösungs-

m
öglichkeiten aufzuzeigen. D

ann ist es gerade für kleine und m
ittelständische 

U
nternehm

en schw
er, geeignete und seriöse Ansprechpartner im

 sozialen Bereich 
zu finden und m

it ihnen eine m
it den bestehenden Prozessen im

 U
nternehm

en 
kom

patible, kontinuierliche und verlässliche Zusam
m

enarbeit aufzubauen. U
nd 

schließlich darf die Spendenbereitschaft nicht länger durch das bestehende Steuer-
recht blockiert w

erden. 

D
iese H

ürden abzubauen, haben w
ir uns vorgenom

m
en. So ist es Aufgabe des bevh, 

zu inform
ieren und gem

einsam
 m

it Partnern Pilot- und Leuchtturm
projekte aufzu-

bauen oder zu fördern. Eines davon ist unser M
itglied innatura, eine gem

einnützige 
G

m
bH

, die als „elektronischer M
arktplatz“ Sachspenden für soziale Zw

ecke verm
it-

telt und so als Partner für unsere gesam
te Branche sow

ie für H
ersteller fungiert. 

Als steuerrechtliche Spezialisten, m
it allgem

ein anerkannter Expertise versehen 
und von der Sache überzeugt, haben w

ir zudem
 EY gew

onnen: D
as renom

m
ierte 

internationale Prüfungs– und Beratungsunternehm
en beleuchtet die bestehende 

Problem
atik im

 deutschen Steuerrecht und zeigt eine rechtlich und im
 europäischen 

Kontext einw
andfreie M

öglichkeit auf, aus ökologischer und sozialer Sicht nachhal-
tiger zu agieren. D

as Ergebnis unserer Zusam
m

enarbeit stellen w
ir Ihnen in dieser 

Broschüre vor.

Ihr 
Christoph W

enk-Fischer 
bevh-H

auptgeschäftsführer
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Jedes Jahr w
erden in D

eutschland fabrikneue Konsum
güter 

im
 M

arktw
ert von m

indestens 7 M
illiarden Euro entsorgt, 

von denen ein D
rittel einw

andfrei und für den gem
einnützi-

gen Sektor verw
endbar sind (BCG

 2010). Produktspenden 
haben ein erhebliches W

achstum
spotential, erw

achen 
sozusagen gerade erst aus dem

 „D
ornröschenschlaf“.

U
nternehm

en w
ollen spenden, dadurch glaubhaft ihr 

gesellschaftliches Engagem
ent zeigen, erheblichen sozialen 

N
utzen stiften und die U

m
w

elt entlasten. Zugleich w
ol-

len sie aber sicher sein, daß ihre Spenden tatsächlich bei 
gem

einnützigen O
rganisationen ankom

m
en und ihre M

arken 
geschützt w

erden. G
em

einnützige O
rganisationen können 

bei stetig knappen Budgets durch Produkte, die sie gespen-
det bekom

m
en und nicht zu M

arktpreisen erw
erben m

üssen, 
ihre w

ertvolle gesellschaftliche Arbeit absichern oder gar 
ausdehnen.

D
a U

nternehm
en in der Regel die kleinteilige, bedarfsge-

rechte D
istribution an die vielen G

em
einnützigen nicht 

selbst vornehm
en w

ollen oder können, gibt es sog. product 
redistribution charities – gem

einnützige O
rganisationen, die 

diese Spenden in großem
 Stil einsam

m
eln und bedarfsge-

recht m
it eigener Logistik verteilen. In D

eutschland ist eine 
D

rehscheibe für fabrikneue Spenden die gem
einnützige in-

natura, bei der nahezu jede in D
eutschland als gem

einnützig 
anerkannte O

rganisation bequem
 aus einem

 O
nlinekatalog 

m
it über 1.000 verschiedenen von U

nternehm
en gespen-

deten Artikeln bestellen kann und diese gegen eine geringe 
Verm

ittlungsgebühr geliefert bekom
m

t.

Innatura ist das deutsche M
itglied des In Kind D

irect Inter-
national N

etw
ork unter Schirm

herrschaft des britischen 
Thronfolgers und setzt sich zusam

m
en m

it den Schw
ester-

organisationen In Kind D
irect (U

K), D
ons Solidaires (Frank-

reich) und In Kind D
irect Singapore für die Verbreitung der 

Produktphilanthropie und deren faire Besteuerung ein. D
as 

N
etzw

erk hat insgesam
t Spenden im

 M
arktw

ert von bislang 
450 M

illionen Euro verteilt (innatura davon 20 M
illionen 

Euro seit Start 2013 an über 1.500 gem
einnützige O

rganisa-
tionen). Trotz dieser Zahlen entscheiden sich im

m
er noch zu 

w
enige U

nternehm
en dafür, konsequent Produkte aus allen 

Stufen der W
ertschöpfungskette zu spenden. 

D
er w

ichtigste G
rund ist, daß Spenden in D

eutschland für 
U

nternehm
en in der Regel teurer als die Entsorgung der 

W
aren ist. D

enn die Spende ist w
ie ein U

m
satz zu verbuchen. 

Eine U
m

satzsteuerzahllast entsteht, die durch Zuw
endungs-

bescheinigungen nur teilw
eise kom

pensiert w
ird. Viele U

n-
ternehm

en entscheiden sich aus ökonom
ischen G

ründen für 
Entsorgung statt Spende. Von drei potentiellen Spenderun-
ternehm

en, die sich nach der M
öglichkeit einer Spende über 

innatura erkundigen, w
ird nur eines tatsächlich zum

 Spender, 
den anderen ist es zu teuer oder zu unsicher, zu spenden.
 Besonders lebhaft w

ird zur Zeit über einen kleinen Aus-
schnitt der nicht benötigten und zum

 Teil entsorgten W
aren 

diskutiert – über Retouren im
 O

nline-H
andel. D

abei sind 
Retouren ein Them

a, das online und offline existiert, und die 
D

iskussion fokussiert auf Endkundenretouren, ohne die um
-

fangreichen H
ändlerretouren – ebenfalls offline m

it hohem
 

Aufkom
m

en – zu berücksichtigen.  In dieser D
iskussion ist 

es w
ichtig, das G

esam
tbild im

 Blick zu haben: die häufigsten 
G

ründe für Entsorgungen entlang der W
ertschöpfungskette 

sind Produktionsfehler, defekte U
m

verpackungen, Ü
berm

en-
gen, N

euaufm
achungen, Aktions- und Saisonartikel – erst 

dann folgen Retouren (In Kind D
irect 2017). D

ie aktuelle 
steuerliche Behandlung von Sachspenden w

ird von vielen 
U

nternehm
en als H

ürde angegeben, überhaupt oder m
ehr 

zu spenden – und dieses Argum
ent w

ird von H
erstellern, 

O
ffline- und O

nline-H
ändlern gleicherm

aßen angeführt.

D
aneben gibt es w

eitere G
ründe, die U

nternehm
en von einer 

– eigentlich oft gew
ollten – Spende abhalten: (1) U

nter-
nehm

en w
issen oft nicht, w

o entlang der W
ertschöpfungs-

kette einw
andfrei verw

endbare Produkte anfallen, die aus 
verschiedensten G

ründen entsorgt w
erden. (2) System

ati-
sches Spenden erfordert bereichsübergreifende Prozesse, 
die oft erst geschaffen und unterstützt w

erden m
üssen (eine 

Sachspende ist kein Standard-G
eschäftsvorfall), (3) viele 

U
nternehm

en können die D
istribution an G

em
einnützige 

selbst nicht leisten, kennen jedoch innatura und die M
ög-

lichkeit, hierüber ihre Produkte über 4.000 G
em

einnützigen 
anzubieten, noch nicht.

Vor dem
 H

intergrund der gesellschaftlichen Entw
icklungen 

und negativer U
m

w
elteffekte m

üssen Lösungen gefunden 
w

erden, dam
it Spenden nicht teurer als W

egw
erfen ist. 

D
abei ist es unerheblich, aus w

elchem
 G

rund ein einw
andfrei 

verw
endbares Produkt entsorgt w

erden soll. 

N
otw

endige Lösungsbausteine für eine Ausschöpfung des 
Spendenpotentials und dam

it der Steigerung des sozialen 
N

utzens sind: 

 ›Entfall des finanziellen M
ehraufw

andes für eine 
Sachspende, idealerw

eise ergebnisneutral
 ›Entfall des adm

inistrativen M
ehraufw

andes (praktikabler 
N

achw
eis des Spendenverbleibs)

 ›Lösung m
uß auch Spenden einw

andfreier W
are 

(Ü
berhänge) abdecken  

Konkret fordert die innatura klare rechtliche Regelungen, die 
U

nternehm
en Sicherheit über die finanziellen Konsequenzen 

ihrer Spendentätigkeit geben und Anreize schaffen, Produkte 
zu spenden, statt sie zu entsorgen. 

D
r. Juliane Kronen

G
ründerin &

 G
eschäftsführerin

innatura gem
einnützige G

m
bH
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Sachspenden unterliegen als sog. „unentgeltliche W
ertab-

gabe“ nach § 3 Abs. 1b U
StG der U

m
satzsteuer, sow

eit der 
Gegenstand der Spende zum

 vollen oder teilw
eisen Vorsteu-

erabzug berechtigt hat. Sie w
erden trotz fehlender Gegen-

leistung einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt. Dam
it 

trägt der leistende U
nternehm

er die D
efinitivbelastung m

it 
U

m
satzsteuer obw

ohl sie, als allgem
eine Verbrauchsteuer, 

grundsätzlich den inländischen Letztverbraucher belasten soll. 

D
as originäre M

otiv hinter einer G
leichstellung der unent-

geltlichen W
ertabgabe m

it entgeltlichen Lieferungen w
ar die 

Verhinderung eines unversteuerten Letztverbrauchs durch 
Selbstversorgung des U

nternehm
ers oder seines Personals, 

um
 diese m

it regulären Endverbrauchern gleichzustellen.    

U
rsprünglich w

ar nur eine unentgeltliche W
ertabgabe für 

Zw
ecke, die außerhalb des U

nternehm
ens liegen, um

-
satzsteuerbar. Seit Einführung eines neuen Tatbestands-
m

erkm
als m

it W
irkung ab 1.4.1999 zur U

m
setzung der 6. 

EG
-Richtlinie ist die U

nterscheidung zw
ischen unternehm

e-
rischer und unternehm

ensfrem
der Verw

endung nunm
ehr 

unerheblich für die Steuerbarkeit und die Sachspenden 
unterliegen in jedem

 Fall der U
m

satzsteuer.  D
ies ist 

insbesondere vor dem
 H

intergrund früherer BFH
-Rechtspre-

chung beachtlich, die Sachspenden nicht als unentgeltliche 
W

ertabgaben, sondern als nicht steuerbare Leistungen 
qualifizierte, sofern diese aus überw

iegend geschäftlichem
 

Interesse erfolgten.  In diesem
 Fall lägen keine persönlichen 

M
otive des U

nternehm
ers vor, die eine Eigenverbrauchsfik-

tion der gespendeten W
aren und dam

it eine Besteuerung 
rechtfertigen könnten. 

D
er G

esetzesbegründung zu dem
 auf unternehm

erische 
Verw

endung erw
eiterten Tatbestand lässt sich gleichw

ohl 
nicht entnehm

en, dass diese Rechtsprechung durch die 
N

eufassung des § 3 Abs. 1b N
r. 3 U

StG
 ausgehebelt w

erden 
sollte. In der Literatur w

ird die Vorschrift in system
atischer 

H
insicht insbesondere im

 H
inblick auf das N

eutralitätsgebot 
der U

m
satzsteuer kritisch betrachtet.  Lediglich für unent-

geltliche W
ertabgaben, die der Anbahnung späterer U

m
sätze 

dienen und für G
eschenke von geringem

 W
ert, soll nach  

Art. 16 der M
ehrw

ertsteuersystem
-Richtlinie (M

w
StSystRL) 

eine Ausnahm
e greifen. D

ie W
ertgrenze für solche G

eschen-
ke liegt bei 35 Euro netto pro Em

pfänger und Kalenderjahr. 
Regelm

äßige und in der Sum
m

e höherpreisige Sachspenden 
sind durch diese Regelung also nicht ohne entsprechende 
U

m
satzsteuerbelastung m

öglich. 

Als einzigen W
eg, eine U

m
satzbesteuerung auf gespendete 

Leistungen im
 Einklang m

it der geltenden M
w

StSystRL 
abzuw

enden, sahen sow
ohl die O

berfinanzdirektion (O
FD) 

N
iedersachen als auch die Landesfinanzbehörde H

am
burg 

(sog. „Bäcker-Erlass“) in der Folge nur eine Lösung in der Be-
m

essungsgrundlage. Laut O
FD

-Verfügung vom
 22.12.2015 

tendiere der W
ert einer Sachspende bei unverkäuflichen 

W
aren „naturgem

äß gegen 0 Euro“. Als Beispiele w
erden 

Lebensm
ittel kurz vor Ablauf des M

indesthaltbarkeitsda-
tum

s und N
on-Food-Artikel m

it falscher Etikettierung oder 
unzureichender Befüllung genannt. 

W
eniger „naturgem

äß“ gestaltet sich die Annahm
e eines 

W
ertes von 0 Euro, w

enn die gespendeten W
aren nicht 

aufgrund von Produktionsfehlern oder Transportbeschädi-
gung unverkäuflich sind oder rechtliche Beschränkungen 
(bspw

. aufgrund von H
ygienevorschriften) eine W

ertherab-
setzung nahe legen, sondern vielm

ehr betriebsw
irtschaft-

liche Erw
ägungen eine faktische U

nverkäuflichkeit für den 
U

nternehm
er begründen. D

arunter kann eine Vielzahl von 
Fallgestaltungen fallen, etw

a nötige Lagerräum
ungen durch 

Produktionsüberhänge, logistische Fehlplanung oder zu 
langsam

e Verkäuflichkeit der W
are bzw

. m
odische oder tech-

nische Ü
berholung, aber auch herstellerseitige Verkaufsbe-

schränkungen. N
ach einer Erhebung von G

reenpeace kann 
das prinzipiell Produkte aus allen W

arengruppen betreffen, 
am

 häufigsten aber Kleidung oder Elektronik. 

D
a das U

m
satzsteuerrecht bei unentgeltlichen W

ertabgaben 
vom

 G
rundsatz her auf den Einkaufspreis zzgl. N

ebenkos-
ten oder m

angels Einkaufspreises, auf die Selbstkosten 
im

 Zeitpunkt der Spende abstellt (§ 10 Abs. 4 N
r. 1 U

StG), 
m

ithin den W
iederbeschaffungspreis bzw

. die Reprodukti-
onskosten, um

 den G
egenstand erneut zu erw

erben, ist eine 
Bem

essungsgrundlage von 0 Euro in den genannten Fällen 
m

it großer Rechtsunsicherheit behaftet. 

So m
ag zw

ar für falsch etikettierte W
aren ein W

ert von 
0 Euro unkom

pliziert belegbar sein, allerdings ist der 
w

ertherabsetzende M
angel in diesem

 Fall der W
are selbst 

inhärent, w
ährend die W

ertm
inderung in den oben aufge-

führten Fällen der betriebsw
irtschaftlichen Erw

ägungen 
durch die individuellen Prozessabläufe des U

nternehm
ers, 

die M
arktzugangsm

öglichkeiten oder die Kundenpräferen-
zen begründet w

ird, die eine (W
ieder-)Einschleusung in den 

w
irtschaftlichen Verkehr nicht m

ehr m
öglich oder unrentabel 

m
achen. Problem

atisch ist allein die herrschende Rechts-

unsicherheit und die Befürchtung vieler U
nternehm

er vor 
langw

ierigen Auseinandersetzungen in Betriebsprüfungen 
und schlussendlich hohen U

m
satzsteuernachzahlungen inkl. 

Verzinsung. Aus diesem
 G

rund sehen sie die Vernichtung 
oftm

als als unternehm
erisch rationalste Alternative an. 

Einer Studie der U
niversität Bam

berg zu den H
intergründen 

von Retourenvernichtung zufolge, w
ären ca. 40 %

 aller 
vernichteten Retouren noch spendentauglich gew

esen. D
ie 

Studie belegt auch, dass die Erhebung von U
m

satzsteuer auf 
Spenden Fehlanreize im

 Vergleich zur günstigen Vernichtung 
(schätzungsw

eise 85 Cent pro Artikel) schafft. 

D
abei könnten diese H

ürden beseitigt w
erden, in dem

 in 
einem

 bundeseinheitlich gültigen Erlass klargestellt w
ird, 

dass eine Sachspende an gem
einnützige O

rganisationen 
für um

satzsteuerliche Zw
ecke m

it einem
 W

ert von 0 Euro 
angesetzt w

erden kann, sofern der U
nternehm

er sie – gleich 
aus w

elchen G
ründen – nicht m

ehr auf dem
 üblichen H

an-
delsw

eg vertreiben kann. In einer M
itteilung vom

 25.10.2017 
zum

 Them
a Lebensm

ittelspenden bestätigt die EU
-Kom

m
is-

sion, dass sich steuerliche Anreize nachw
eislich positiv auf 

das Spendenverhalten ausw
irken können und eröffnet den 

M
itgliedstaaten die M

öglichkeit, das Spenden zu W
ohltätig-

keitszw
ecken um

satzsteuerlich zu erleichtern. 

D
ie vorgeschlagene Vereinfachungslösung w

äre dabei nicht 
nur praktikabel, sondern auch system

konform
 m

öglich, da 
für W

aren, die nicht m
ehr bestim

m
ungsgem

äß verkauft 
w

erden können, kein relevanter M
arkt besteht, der einen an-

deren W
ert als 0 Euro im

 Spendenzeitpunkt indizieren kann. 
N

achteil einer Erlassregelung ist, dass die Rechtsprechung 
eine andere Auffassung vertreten kann. Eine gesetzliche 
Regelung w

äre daher trotz des Erlasses w
eiterhin angezeigt.  

Die Anw
endung der Vereinfachungsregelung sollte zur Verm

ei-
dung von Steuerrechtsm

issbrauch an die Bedingung geknüpft 
w

erden, dass der Gegenstand w
irklich an eine gem

einnützige 
Organisation i.S.d. §§ 51 ff. AO

 gelangt, die diesen ausschließlich 
für ihre satzungsm

äßigen Zw
ecke verw

endet. Dadurch kann 
eine unversteuerte W

iedereinschleusung in den w
irtschaftli-

chen W
arenverkehr bzw

. die W
ertschöpfungskette verm

ieden 
w

erden, die das Allphasennettosystem
 m

it Vorsteuerabzug 
durchbrechen w

ürde. Ein solcher N
achw

eis könnte durch eine 
Em

pfangsbestätigung der gem
einnützigen Einrichtung geführt 

w
erden. Diese ist jedoch nicht m

it einer ordentlichen Spenden-
bescheinigung gleichzusetzen, die im

 Fall einer Sachspende 
„ohne W

ert“ natürlich nicht ausgestellt w
erden dürfte und 

dam
it auch keine ertragsteuerliche Relevanz hat.

In vielen anderen Bereichen geht die Bundesregierung bereits 
m

it gutem
 Beispiel voran, M

üll zu reduzieren und insgesam
t 

nachhaltiger und ressourceneffizienter zu w
irtschaften. So 

hat sie eine Strategie beschlossen, m
it der die Lebensm

it-
telabfälle bis 2030 um

 die H
älfte gesenkt w

erden sollen 
und es soll die Forschung im

 Bereich ressourceneffizienter 
Kreislaufw

irtschaft gefördert w
erden. 

Angesichts des W
ertew

andels, der sich gesam
tgesellschaft-

lich vollzieht, w
äre es auch aus steuerpolitischer Sicht an der 

Zeit, ein Zeichen zu setzen. Für verantw
ortungsbew

usstes 
nachhaltiges W

irtschaften. Für die sozialen Einrichtungen. 
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